
( 

( 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES. KANTONS SOLOTHURN 

!.: 

VOM 

15. November-1983 Nr. 3183 

Genehmigung· der Grundwasserschlitzzone uchilchackern in Gerlafihgen 
und Obergerlafingen -~-

Der Regierungsrat steüt fe'st und zieht in Erwägung: 
.......... 

1. Die Einwohnergemeinde Gerlafingen hat zum Schutz ihrer Grundwasser
fassung im Chilehacker eine Grundwasserschutzzone im Sinne von Art. 
30 GSchG und § 28 GSV in ei.nem Schutzzonenplan ausges·cMeden und 
die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen in einem Schutzzonenregle
ment festgelegt. 

Der Zonendimensionierung wurde eine hydrogeologische Untersuchung 
zugrunde gelegt, welche die Gemeinde 1982 durchführte. 

Ein kleiner Teil der Schutzzone liegt auf Gemeindegebiet Gerlafingen, 
der grösste Teil er~tr~~~t-~~ch .auf dem Gebiet der Gemeinde Ober
gerlafingen. 

2. Der Plan und das Reglement sind in der Zeit vom 3. Januar bis 1. 
Februar 1983 in der Gemeinde Gerlafingen gleichzeitig mit der Ort~
pla'nÜ'ngsrevision. ·ör'fentl{cll aufgelegt worden. Es s.ino keine Ein-

. . .,.•; . . . 

sprachen eingegangen. Der Gemeinderat Gerlafingen hatte den Plan 
mit Beschluss vom 2_1. Dezember 1982 genehmigt. 

Im Sinne von § 28 Abs. 2 GSV fand die Auflage in CCfer Gemeinde Ober
ger,laf.trigen vom 6. Januar bis 4. Februar 1983 it~tt. Auch hier gingen 
~.eine Einsprachen ein. Der Gemeinderat Obergerl~ffngen hat den. Plan 

.·" . 

und das Reglement am 3. März 1983 genehmigt. 
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3" Der Plan und das Reg 1 ement vom '12. August 'I 982 liegen nun zur Ge

nehmigung durch den Regierungsrat vor • 

. . Gemäss neuem Zonenplan der ebenfalls aufgelegten. noch nicht re

gierungsrätlich genehmigten Ortsplanungsrevision der Gemeinde Ger

lafingen ragt ein Stück der iiZone für öffentliche Bauten und Anla

gen11 in die Teilzonen S I, S II und S I Il der Grundwasserschutz

zone. Für die Zone S I gilt jedoch allgemeines Bauverbot,. in dey

Zone S li sind nur Grün- und Hartanlagen (Sportzplätze},oder unter 

bestimmten Vorau.s.~etzungen Bauten gestattet~-· die das Grundwasser 
...... -.- . 

nicht gefährden. 

Da die Grundwasserschutzzori~ dur~h die Lage .der Fassung und die 

hydrogeologischen.Gegebenheiten festliegt und nicht verschoben wer

den kann, i$t der Bauzon~nplan de.r Schutzzö'ne' anzüpassen~ 
:;·', :··. . .. ;.: : . 

·Materiell und formeil sind keine weiteren Bemerkungen anzubringen • .. , . . 

·Das Schutzzonengebiet und die .näher,e Reg}em~n~ierung.,der einzelnen 
; .,·. :. 

: ·.·· Tei'lzonen sind {n 'Zusamme.narbei t mit dem Kant. Amt für ·wasserwi rt

schaft festgelegt worden. 
. .· .• 

Es ~drd 
... ;··:·· 

.•. --~ l 

besch Iossen: .'~ 

. ·. 

1. Der-' Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement für die Grundwas-

serfassung Chilehacker in den Gemeinden Gerlafingen und Obergerla-

fingen werden genehmigt. 

2. rier Plan und das Reglement treten mit der f>Ublikatibh des. Genehmi-

gungsbeschlu$ses in .Rechtskraft". ··. ~ . · .. 

. . ~. : . 

3. Die öffentlich-rechtlichen Eigentums- und .Nutzungsbeschränkungen. 

siod bei den betroffen~n Liegens~ha.ften in Anw~ndung.. von § 61 zif:~ 
fe~ 5 WRG iffl Grundbuch 'rilit deiri Verm~rk 11Ma.ssnahmen .zum Schutze d~~ 

. Grundwassers'' .pnzumerken~··oieser' 'Be~ch.iu.ss .-gi ii al~ .. Anmeldung zur-
Anmerkung im Grundbuch •. ,·. > '· .. ' :· ~: · :·:_' · . ,. . . . : 

( 

( 



( 

( 

- 3 -

4o Bei der Genehmigung des neuen Zonenplanes der Gemeinde Gerlafingen 
(Ortsplanungsrevision) wird dieser an die vorliege11de Gewässer
schutzzonenplanung im Bereich der 11 Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagenli angepasst" 

5. Die Ein~JOhnergemeinde Gei"lafingen hat eine Genehmigungsgebühr von 
Fr. 280.-- zu bezahlen. 

Genehmigungsgebühr: Fr. 280.-- (Konto 2000-431.00) 
(Staatskanzlei Nr.260 ) KK 

Der Staatsschreiber: 

~. 0QXry 

Kant. Amt für Wasserwirtschaft (2), Ky/cb, mit je 2 gen. Plänen und 
2 gen. Reglementen 

Bau-Departement (2) 
Rechtsdienst Bau-Oepartement 
Kant. Amt für Raumplanung (2), mit je 2 gen. Plänen und gen. Reglementen 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2) 
Amtschreiberei Kriegstetten~ 4500 Solothurn, mit gen. Plan und geno 

Reglement, Als Antrag 
Ammannamt der tinwohnergemeinde 4563 Gerlafingen, mit gen. Plan und 

gen. Reglement (Belastung im Kontokorrent) 
Ammannamt der Einwohnergemeinde 4564 Obergerlafingen, mit gen. Plan 

und gen. Reglement 

Amtsblatt, Publikation von Ziffer 1 des Dispositivs 


